
Modell-Vertrag
zwischen


	Gottfried Stein
	und
	xxx

	als Fotograf
	und
	als Fotomodell





1. Im Vertrag verpflichten sich beide Vertragspartner zu einer 4-stündigen Foto-Session

„Porträt, Mode, Beauty und Akt“.

2. Vereinbart wird, dass das Modell zu Foto-Aufnahmen posiert.
Es ist dem Modell bewusst, dass es sich dabei neben Porträts um Fotos handelt…
von normaler Kleidung („Mode“) über z.T. spärliche Kleidung („Beauty“) bis hin zu völlig nackt („Akt“).

3. Die Aufnahmen sind nicht-pornografisch, aber es liegt ausdrücklich in beider Absicht, 
das Modell in geschmackvoller, ästhetischer Weise phantasievoll und erotisch darzustellen.

4. Dazu kann das Modell auch eigene Ideen einbringen. 
Im Falle einer Honorarzahlung identifiziert es sich aber in erster Linie 
mit den Motiv-Ideen des Fotografen
und bemüht sich um bestmögliche Umsetzung.

5. Das Honorar für das Modell beträgt 25,- € /Stunde netto. 
Anfahrtkosten werden nach Bedarf und Vereinbarung erstattet oder teil-erstattet.

6. Der Fotograf garantiert ausdrücklich, 
keine über das reine Fotografieren hinausgehenden Ambitionen zu verfolgen! 

7. Die erarbeiteten Fotos dienen ausschließlich der privaten Verwendung! 
        Eine Veröffentlichung durch den Fotografen, gleich, welcher Art,
ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung durch das Modell
wird zu 100 % ausgeschlossen. 
Das Modell kann hingehen frei über die entstandenen und bearbeiteten Fotos verfügen!

8. Das Modell ist aber mit einer Speicherung und einer editorischen Weiterbearbeitung der Fotos durch den Fotografen einverstanden. 



Schöppenstedt, Datum






__________________________                                                                              __________________________
                     Unterschrift Fotograf                                                                                                                                                      Unterschrift Modell
